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Anfrage gem. § 31 GO des Herrn Schmitz bzgl. Windvorranggebiet 4114a Waldflächen 
im Eigentum der Stadt Gießen - ANF/2202/2020  

Sehr geehrter Herr Schmitz, 

Ihre Fragen werden wie folgt beantwortet: 

Anfrage: 
Ist geplant, diese Flächen für Windkraft zu nutzen? 

Antwort: 
Die Flächen liegen auf dem Gebiet der Gemeinde Fernwald, die damit auch planungsrechtlich 
zuständig ist. Aktuell gibt es erste Anfragen, das in Fernwald ausgewiesene Vorranggebiet 
Windenergie für eine Windkraftanlage zu nutzen. Nach unseren bisherigen Informationen wird 
die Errichtung einer Windkraftanlage vorrangig für Flächen geprüft, die sich nicht im Eigentum 
der Stadt Gießen befinden. 

1. Zusatzfrage:
Falls ja: Wie ist der Stand der Planung, wann ist mit einer Nutzung zu rechnen und wie viel 
Energie könnte auf diese Fläche erzeugt werden? Falls nein: Warum soll diese Fläche nicht für 
Windkraft genutzt werden?  

Antwort: 
Darüber liegen der Stadt Gießen keine Informationen vor. 

Herrn 
Marc Schmitz 

Berliner Platz 1 
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2. Zusatzfrage: 
Wird es eine Möglichkeit zur Bürgerbeteiligung an den Anlagen geben? Falls nein, warum 
nicht?  
 
Antwort: 
Auch hierüber liegen der Stadt keine Informationen vor. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Gerda Weigel-Greilich 
Stadträtin  
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